
A n t w o r t  
a u f 

den Br ie f  e ines  Kur ischen Bürgers ,  
v o n  

s e i n e m  L a n d s m a n n e .  
Si fueris  Censor,  primo te  Crimine purga 

Lieber Landsmann! 

K  .  .  machen mir in Ihrem 4 2  Seiten langen Briefe den Vorwurf, " daß 
„ ich dem Kurischen Edelmanne nicht besser zu antworten gewußt hatte; „ es 
scheint mir aber, daß die Antworten, welche Sie mir eingeben, größtenteils 
so ungegründet sind, daß ich sie nie, ohne zu erröthen, hätte hervorbringen 
können. — Wie würde ich z. B. wohl dem Eodmanne vorzuwerfen mich 
getraut haben? daß er " der Beschützer der Juden ist, „ da er doch nicht ein 
W^rt zu ihrem Vonheile sagt. Er besieht blcs darauf, daß die Illden Men^ 
sch^n sind, — un sers Gleichen, nach den Gcsezzcn der Natur. Sehen 
Sie das etwa als eine günstige Gesinnung oder Gnade an ? 

Wenn der Edelmann behauptet, il daß in der Politik die metaphysischen 
„ Grundsazze bloö fähig sind, den gemeinen Hausin, uu zu führen, „ so 
wollen Sie, ( p: 10: ) daß ich ihm den Montesquieu , Helvetius, Baco 
und Locke anführen soll A der hatte ich da nicht eine Thorhcit gesagt? Alle diese 
Mauner von Genie sind ja nicht unier der Benennung des gemeinen Hausens 
begriffen. Ich hatte also nicht auf seinen Gedanken geantwortet, sondern auf 
den Meinigen ; ( 2) und hatte er alödenn nicht Recht gehabt, aus meine Un* 

C O  F r a g r n e n s  sur l a  C o u r l a n d e  N f c :  2 .  o u  D i a l o g n e  e n t r e  u n  G e u t i l h o i n m c  Courlandais  & 

un Bourgeois  de la  Coalit iot* 

( 2 ) " Auf jeder Seite der Wiederlegung sieht man , daß der Verfasser , das 
t» Werk, welches er wiederlegt, nicht versteht, oder nicht verstehen rctlL 



kosten tu lachen? Eben <o ist's, wenn-ich, statt den Einwurf ln Rüksicht der 
Pactorum Subjectionis ( p: 12 ) zu heben, blo6,wie Sie, behauptet hatte, 
" daß diese Akte ebenfalls von Kurischen Städten rede, ob gleich gar keine 
», Ermahnung davon geschieht ,, Würde ich nicht, — mie man sagt, — einen 
Circulum vitiosum gemacht haben ? indem ich das, als bewiesen voraus-
ftzze, was eben noch im Streit begriffen ist. 

Umsonst Haufen Sie, mein lieber Landsmann! Zitazionen auf, um zu zei
gen , daß man sich des Ausdruks, " Status Civicus, „ wenn von Kuris 
schen Bürgern die Rede gewesen, bedient habe Dies wiederstreitet der 
Edelmann auch nicht, aber er sezt hinzu, "daß die gewöhnlichen Ausdrükke, — 
»» Geistlicher Stand, — Soldatenstand, — Bauernstand, je. keineswegs? 
„ beweisen, daß sie auch deshalb politische Stande waren- „ Es müßte also 
durch Thatsachen be»viesen werden, daß wir KurisSen Bürger würklich einen 
Landstand ausgemacht haben ; man müßte die Epoche davon genau anzeigen; 
und dadurch würden Sie uns einen großen Dienst leisten — Ich für mein 
Theil gestehe, daß mir hier die Beweise gänzlich fehlen. Wir haben wohl von 
Zeit zu Zeit diesen Wunsch geäussert, aber — machen Forderungen auch alle-
zeit ein Recht aus? 

Da ich gerne ehrlich zu Werke gehe, so muß ich Ihnen gestehen, daß ich 
über die Art und Weise', wie Sie alle Stellen des Edelmannes verdrehen, ganz 
aufgebracht bin! Man muß widerlegen, aber nicht entstellen.' Siekaffen 
ihn Cp: 14. ) sagen, " daß die Handwerker allein den wahren Bürgerstand 
„ in Kurland ausmachen ,, — Wo hat er diese Thorheit vorgebracht? Ich 
finde sie nirgends! Wozu also eine solche Behauptung? Die eben so lügenhaft 
ist, als diese, ( p: 15.) " daß unsere Advokaten und die ganze Klaffe der 
„ Litteraten , eben so wie der Kaufmann und Künstler, dem Magistrate 
„ untergeben waren „ Das ist doch ganz falsch; — ich berufe mich auf 
Ihr Gewissen, und auf ganz Kurland ! 

Sie entrüsten Sich darüber, daß der Edelmann behauptet, " wir Bürger 
„ hatten über 300. einträgliche Stellen, „ und erlauben Sich deshalb die 

„ Sehr bequem ist das gewl'6; denn, indem er unaufhörlich ans seine Mel« 
,, nung und nicht auf die Meinige antwortet, hat er die schönste Gelegen« 
>, heit von der Welt, zu sagen, was ihm beliebt. 

I. I. Rousseaus Brief über Gautierö 
Wiederlegung Tom XIII-



größten Unhostichkeiten. — Können Sie aber wohl (ditgnen, daß nicht in Kur^ 
land mehr als 150. Pfarrftellen bloß von Bürgerlichen allein beftzt find ? — 
Können Sie es läugnen, daß diese Stellen uns ein sehr glükliches Looö Der' 
schassen? Hierzu rechnen Sie noch die Advokaten, Notarien, Zollbeamte, 
Kammer^und Kanzlei - Sekretäre und Subalternen :c. — und Sie werden zuge« 
ben, daß kein Vergleich ist, zwischen der Zahl aller dieser Plazze und der 25, 
welche dem Adel übrig bleiben. — Man mus immer gerecht und billig jeyn, 
und das nicht läugnen, was so klar ist, wie der Tag. 

Sie tadeln mich (p: 16.) daß ich nicht gelacht habe, wie unser Edel-
mann sagt: " die Reqierungsform unsers Vaterlands sey adlich, militärisch, 
und geistlich. ,, — Aber, — wie konnt'ich lachen oder ihm das antworten 
was Sie mir ( Seite 16. bis 20.) lehren, da er ja niemals das gesagt hat, was 
Sie selbst erdichten. Wenn er von der alten Ordens-Regierung redet, so spricht 
er, ganz vernünftig, vom Vergangenen, und mit nichten vom Gegenwärti
gen. Ihre Plaisanterien hierüber, lieber Landsmann ! sind also eben so wenig 
spaaShaft, als wahr. 

Alles was sie in Nüksicht des Unterschieds zwischen dem gemeinen CO 
Adel, und dem Ritter «Adel vorbringen, finde ich ebenfalls sehr fade. Denn 
woher nahm man die Heermeister und Komthuren? — Aus den Ordens. Rit
tern ! und diese? — aus dem verheiratheten Abel£! Dieser verheiratete, alte 
und stiftssähige Adel war also doch nicht geringer als die Ritter, welche dar-
aus entstanden. Weil aber leztere, zu Würden erhoben, die Regierung des 
Landes ausmachten, so war dies eine natürliche Folge der geistlichen, adlichen, 
und militärischen Regierungsverfassung; als aber die Glieder des Ordens, 
ihrer Gelübde entledigt, sich verhnratheten ; — als die geistliche RegierungS-
Verfassung weltlich ward, so hörte obi^r Unterschied auf; — kie Kurische Rit
ter« und Landschaft wurde eins r und erkannte den Ex Heermeister Ketler, bloS 
unter den eingegangenen Bevingungen, als ihren Herzog . . W 6 Sie also 
hierüber so n-eillauftig sagen, will nichts bedeuten. Sud Sie deswegen ein 
schlechterer Bürger, weil Sie mcht Burgemeister sind? Ober ist der Bürge-
meister aus einer andern Bürgerschaft als Sie, weil er im Magistrate ftjtf ? — 
O! lieber Herr Landmann! Was beweiset alles dieses Gewäsch zu unserm Vor« 

CO In der alten plattdeutschen Sprache ward gemein für allgemein ge. 
braucht, und dadurch der allgemeine LtMdalel, vom besondern geistliche!! 
Rltteradel, unterschieden« (^A 2) 
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theil. ? Was Sie gegen den niederfchlaqenden Einwurf! " bd§ Mo# Uttb allein 
„ die jenfeit der Dana gelegenen Städte unmittelbar ttiforportrt wurden, 
„ und daß sie alfo dlos und allein Thetl an Den Pikten nahmen, wärend 
„ daß die damals kaum existirenSen Städtchen Kurlands auch nicht den gering« 
„ sten Theil daran hatten, weil sie unmittelbar unter der in Kurland einge? 
„ führten Regierungssorm blieben „ — alles, sage ich, was sie in diefer 
Rüksicht vorbringen, ist warlich ! bejammernswürdig; unD, wenn uns der 
Edelmann nicht ein ZiegenhornischeS Raisonnement, — feine Parteilichkeit zu 
unfern Besten ist bekannt, sondern einen historischen Zug, der sich in fei
nen Annexen befindet, entgegen fezt, fs verdoppelt diefes Zeugnis eines UNS fo 
sehr ergebenen Mannes, das Gewicht und Anfehen der angeführten Stelle. 
Wenn Sie das nicht einsehen, mein lieber Herr Magister! so habe ich von 
ihrem Scharssinn keinen großen Begris. — 

Müklicher sind Sie bei Zitazionen; denn die machen Sie sich selbst nach 
Belieben und mit einer Zuversicht die mich in Erstaunen sezt. So dichten Sie 
z. B. mit kursiv Schrift, dem Edel manne die Meinung an, " daß die Kurt-
,, scheu Städte in allen den Polnischen gleich waren. „ Doch sagt er dieses 
nicht; wir haben es in unserer Petition selbst vorgebracht ; Indem wir 
behaupten, dmch d e Vereinigung Kurlands mit Polen, aller Rechte der Städte 
dieses Königreichs rheilhaft geworden zu feyn.— 

Darauf antwortet  uns der Edelmann: "  Wenn man Ihnen auch, sagt 
„  er,  die nämlichen alten P.ivilegien der Polnischen Städte zugestünde , fo 
„ macht Sie dieses doch zu keinen Landstand. Hartknoch selbst  gesteht:  in Po-
, ,  lonico Regno PLbeji plane excluduiitur ab adminiitratione Rei-
„ publica .  .  .  mittunt quidem in Polonia Civitates nonnulla nun-
„ cios suos ad Coiri i t ia ut  Cracovia Sc Vilna .  non faciunt tarnen 
, ,  i l lae diversum Reipublicse Statum ,  s ive Ordinem ,  &c. , ,  

Durch diese Beweise zu Boden gestürzt verfälschen Sie das Fragment, 
statt es zn wiederlegenEine Art zu handeln, die zwar sehr leicht, aber eben 
nicht sehr rechtschaffen ist. 

Mit der Geschichte des Etablissements des Ordens machen Sie es eben so. 
Hier ist aber nicht die Frage: ob'Bürger in Liefland, als Kaufleute,- vor der 
Eroberung gewesen sind, oder nicht ? Die Rede ist, ob dnmalv, wie die Regie-
rungs Verfassung noch geistlich, ablief; und militärisch war, die Bürger einen 
Lcmdstcmd in Kurland ausmachten, oder ausmachen konnten ? Ä-ls diese 
embarraliante Zrage, hätten Sie mir mit einer guten Antwort aushelfen 



sollen aber Sie sind.» ,«hngeachtet Ihrer. 42 zedrukten, Seiten, mir sie noch 
schuldig geblieben. — 

Uebngens fühle ich, daß nichts leichter ist, als Sie mit Ihren eignen 
Waffen zu besiegen, die Sie p: 55. selbst so unklug darbieten. Denn man darf 
nur tia allenthalben nein sezzen, wo Sie ja saaen, und jfl wo Sie nein sagen, 
so voitc, Ihrer Methode nach, die Widerlegung fertig. ( 1 ) Wenn ich einer 
von Ihren Gegnern wäre, so würde ich Ihnen auf die nämliche Art, und mit 
denselben Abteilungen die Sie machen, antworten, nämlich: Es ist eine un-
laugbare Sache, daß - , r 5 - vi 
L die Bürger die Regierungsform des Ordens in Liesiand , Nicht gestiftet 

haben; —> daß sie vermöge des Geistes und der Zusammensezzung des 
Ofdens, der eidlich, geistlich, und militärisch war, auch-nicht den gering« 
sten Antheil daran haben konnten. ( 2.) 

II. Da die Eczbischöfe von Riga einen Mitstand in Liefland ausmachten, und 
unmittelbar vom Pabste und Kaiser abhiengen, so konnten sie ihren Unters 
thanen und Bürgern , Privilegien? ertheilen, die gar keinen Einflus auf 
die übrigen Ordensstädte hatten ; Auch der Orden gestand oft einer oder 
der andern Stadt Privilegien zu, die sich keinSweges auf alle' übrige er« 
strekten. Man mas also sehr unwissend oder parteiisch seyn, u in diejeni
gen Privilegen, die einer großen Stadt vom ersten Range gehören, klei-
neu Marktflekken, die blos den Namen der Staate fuhren, im Ganzen 
beizulegen. 
Was die Stükchsn Land anbelangt, welche bisweilen die Erzbischöfe und 

Heermeister des Liefländischen Ordens einigen Bürgern oder Soldaten als Be
lohnung ertheilten; so beweiset diese Gnade oder Ausnahme von der allgemeinen 
Regel, die Wahrheit, das; alle Bürger von adlichen Lehnen und allen Orkens-
Würden ausgeschlossen waren, die man blos dann, wenn man sich als Mit
glied dem Ritterorden gewidmet hatte, besizzen konnte. 

( 1 ) •' Herr Gautier begnügt sich, um mich zu wiederlegen, allenthalben Ja 
,, zu sagen, wo ich Nein gesagt habe, und allenthalben Nein, wo ich Ja 
„ gesagt habe; ich darf also nur noch einmal Nein sagen; wo ich Nein ge« 
„ sagt hatte, und die Bf>veise weglassen, so habe ich vollkommen geantwortet. 

I. I- Rousseau über Gamier. 
(2) vid. Regul. Ord. niimcXL Qu od ad genus & nationem Frätrum 

attinet, requirebatur, ut eflent Nobiles germani.... Hartknoch 
Diflert; XIX. p. 42Z. 



III. Die Kurischen- Bürger sind bei der Union nicht erschienen, und konnten 
auch nicht erscheinen, well die Städte dieser Herzogthümer damals kaum 
eMirten, und unmittelbar, bis zur Herzoglichen Regierung, unter den 
respektive« Ordens« Gebietigern standen. ( i ̂ 

IV. Die preufsifchen Städte waren sehr blühend, See «und Handelsstädte, 
und besaassen schon vor der Union Preussens mit Polen, ansehnliche Pri-
vilegien; die Kurischen Städte hingegen waren nur armseelige Fletken, die 
den Namen Städtlem führten, ( 2 ) und damals, wie oben gesagt, di-
rekte von den reSpektiven Kumthuren abhiengen ; mithin haben die großen 
Preussischen Städte nichts mit den Kurischen gemein, und es ist lächer? 
lich, durch die Danziger, Thorner :c. Privilegien, dieVorre6)te Goldingens, 

• HMttS ic. zu beweisen. ' 
. V. Die Liefländischen Städte jenseits der Düna, hatten verschiedene Privi» 

legten, nach Maasgabe ihrer verschiedenen Größe, Reichthümer, Lage:c.; 
aber nicht einmal alle Städte Lieflands genossen gleicher Privilegien. Wenn 
als» eine wirkliche Verschiedenheit selbst unter den Städten Liestandö statt 
fand, mit welchem Rechte wölken denn die elenden Kurischen Städtchen C 3 ) 
(ich Privilegien anmaasen, die gar keine Beziehung auf sie haben. . . . . 
Umsonst fuhrt man die Worte an, welche sich in einigen alten, den kurischen 
Städten zugestandenen Privilegien befinden, nämlich. . . Wir bestätigen 
das rigifche Recht, dessen sie sich — gebrauchen. „ Das will fo viel fagen 
als;das Stadtrecht von Riga, —Jura aut Statuta Civitatis Rigen-
sis. (4) — 0o ist die Scadt Warfchau auf das Jus Magdeburgense 
gewiesen; konnte man aber das Jus Magdeburgense mit dem Privi
legiis & Juribus der Stadt Magdeburg verwechseln? Wäre diefe AuS« 
dehnung nicht lächerlich? und wenn in der Folge die Herzoglichen oder 

(  1 J  Z i e g e n h o r n  i n  a d d i t a m  ,  N r o .  6 r .  p .  7 0 .  &  7 1 .  

( a ) Man fehe die Konfirmation der Stadt Windau von Gotthard Kettlern, 
vom Jahr i5 5 9. " Nachdem unsere Vorfahren.. . unferm StädtieiN... 
„ zu Windau.. . .. ibid: in additam, Nro. 44. p. 42. 

( z ) Mitau hat kaum 300. meistens hölzerne Häufer, die übrigen fo genannten 
Städte Kurlands können sich nicht mit holländischen oder deutschen Mavktflekken 
vergleichen, und diese elenden Städtchen, wollen sich die Privilegien von 
Riga, Danzig :c. anmaasen, die doch nichts mit ihnen qemfht haben. — 

(4) Diefes Rigifche Stadtrecht, ist vom Herrn Rath OUrich, schon vor eini» 
gen Jahren heraus gegeben worden. 
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Königlichen Kanzleien das Rigifche Recht, mit den Rigischen succeflive 
erhaltenen Privilegien hatten verwechseln können, und ohne vorhergegan
gene hinlängliche Erörterung, Sachen zugestanden hatten, die bloö auf 
falsche Prämissen gegründet sind, so können solche einseitige Konfirma« 
jionö.Akten nicht anders, als, ad mala enarrata exportirt, betrach^ 
tet werden, und die ihnen geliehene Form, kann nie da6 gültig machen , 
was ungültig in seinen ersten Prinzipien ist. 

VI. UM sich zn überzeugen, daß Gotthard Kettlers Reverfalen, die er dem 
kurischen Adel unter den Titel, u Privilegium Gotthard!, „ gege
ben , die förmliche Wiederholung der auszeichnenden Rechte, die der Rit-
terschaft gehörten, in sich enthalten, ohne leztere nur im Geringsten den 
Bürgern gleich zu stellen, — darf man nur die Akte selbst lesen. ( i) 

VII. Daß die kurischen Bürger niemals einen Landstand ausgemacht haben, 
ist durch Geschichte und positive Gesezze bewiesen. Selbst in den Kommif» 
sorialischen Akten von 1742. findet man §. 22 diese Worte: " Weilen 
„ in diesem Lande ausserhalb dem Ording Equyftri kein ander Sta-
„ tus , also soll hinführo in den Zitazionen :c.. . . mit der Titel iL . . < 
„ gegeben werden. „ — C O Anbelangend das von den Bürgern im 
Jahr 1649, einseitig exportirte Reskript, so beweiset es gerade nichts wei-
ter, als die wenige Schwierigkeit, welche man schon damals in den Kanz-
leien fand, dergleichen Ausfertigungen zu erlangen. Daher beschwerte 
sich die Ritterschaft auch über diesen Misbrauch, und da fi<? ihre Klagen 
wiederholte, erhielt sie endlich im Jahr 1666. vom Könige Johann Kasi-
mir folgende Erklärung: , 
" Quod vero spectat circa Jura & Pri vi legia,  Sinceritatum 
„ & fidelitatum Vestrarum ,  manutentionem Nostram ,  ea 
„ sarta 6c integra, tum omnes libertates ,  Immunitates & 
„ prserogativas, sinceritatum & fidelitatum Vestarum in sno 
„ robore permanere volumus; si  autem contigerit ,  eviden» 
„ ter contraria Mandata & Rescripta ,  JLibertatibus iisdem 
, ,  ad importunam alicujus instantiam & ad malam Cancella-
„ riae Nostrs informationem emanerc, hrec pro nullis  ac irri .  
„ tis censeri declaramus, & qu$ emanavit eadem tanquam 
„ subreptitie, obtenta , amuhilamus. ,, 

( 1 ) Ziegenhern p. £5. Nro. 76. <») ibldj rn addit: p. 188. Nro. 148. JT. 22. 



Da nun diese nachherige Erklärung alle wieder die Freiheit, Immunitäten, 
und Prärogativen der Ritterschaft erlangten Reskripte, kassiere 5 so vernichtete sie 
auch zugleich das Responsum von. 164^, welcbce die auffallen! sten Unwahr-
Heiken zur Grundlage hatte, und folglich schon den Fehler der Ungültigkeit in sich 
sajske. — Roch mehr; — im Jahr 1685 den 14. April, bestätigte König Johann 
der Ulfe das Laudum publicum von 168^5 auf die feierlichste Art, und ob-
gleich die Bürger sich erkühnten geqcn diesen Akt der Ober-LllmS^Herrschast zu 
prokestiren, kann denn wohl ihre ungültige, auf Hypothesen und eingebildete 
Rechte sich gründende Protestatio» > ein vom Kurischen Adel, vereinigt nfit dem 
Herzoge, gemachtes, und von der Oberherrschaft fankzionirtes Laudum publi
cum vernichten? — Sehen Sie, lieber Landsmann, wie unsere Gegner Ihr 
Reskript von 1649 zu Sraude machen, und die falchen Argumente, die Sie 
mit mehr Dreusttgkeit, ale Scharfsinn vorbringen, gegen Sie anwenden könnten? 

Was Ihre wenig artige Wiederholung: " das ist falsch „ anlanget, so 
gtaubeu Sie sicherlich, daß man gar nicht in Verlegenheit seyn würbe, Sie aber-
mals Mü Ihren eignen Waffen zu züchtiqen. — Erlauben Sie, daß ich mich 
einen Augenblik an die- Stelle des Edelmanns ftzze, ohne in das Labyrinth von 
nicht hieher gehörigen Diskussionen, die Sie einmischen, zu gehen. Ganz kurz 
würde ich ans Ihren iten 2ten und Zken Artikel antworten; Daß die Bürgers 
Koalizion offenbar auf eine illegale Weise gebildet sey, weis man, selbst auf 
dem Lande, einzelne Unterschriften znsammengefammelt hat, wo Personen einge-
schrieben worden sind, die bey Edellenten als Müller it. s. w. dienen; — weil 
die nüzlichsten Klassen der kurischen Bürgerschaft förmlich wieder diese Koalition 
protestitt haben; — weil endlich dieje Ligue um desto mehr den Gesezzen aller 
Länder zuwieder ist, da ihre Absicht selbst denen ein Geheimnis blieb, welche das 
Blankat zu der Verbindung unterschrieben hatten. Auf solche Art getäuscht, 
ermangelten diese braven Leute nicht, ihre Protestazionen seieUich zu wiederholen; 
und erklärten, daß sie keinen Theil an den geheimnisvollen Absichten dieser Koa
lition nehmen würden. 

Der 4te Artikel, abermals geziert mit dem Refrain : " es ist falsch, „ 
ist eine fo lügenhaste Behauptung, daß das Zeugnis des ganzen Reichstags 
darwieder spricht. — Das ste " es ist falsch, „ ist Petitio Principii, und 
verdient keine Antwort. — Das 6te u es ist falfch. „ faßt eine fo auffallend 
schlechte Handlung in sich, daß. diefer Zug allein, hinreichend wäre den Verfasser 
einer ähnlichen Schrift zu entehren. Man erröthet nicht, fo gar eine Stelle der 
Pactorum subjectionis zu verfälschen, und führt sie p 40. folgendermaasen an: 

" Jud XLS 
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" Judxis vero null a Commercia per totam Curoniam concede-

„ mus. „ Der Text aber ist ganz und gar anders; denn in der Akte Heist es: 
" Judxis vero nulla per totam Livonfam, Commercia, Vectigaha > 
„ teloniaus , nllo unquam tempore concedemus. „ ( i ) . , Durch 
welche Zauberkraft hat sich das Wort Liefland, in Kurland verwandelt? Wa--
rum trennt man Daß Wort Commercia von den Auödrükken Vectigalia 
& Telonia ? 

Sollce man wohl nach einer so groben Verfälschung, sich mit einer sol-
chen Schrift länger beschäftigen? - Nein, gewiß nicht! ~ daß Hiesse sich 
selbst herabwürdigen! 

So könnte ohngefehr die Sprache des Edelmanns seyn, und Sie sehen 
hieraus, daß Sie weit besser würden gethan haben, wenn Sie ein kluges Still« 
schweigen beobachtet hätten, als unß durch Ihre elenDe Verteidigung noch zu 
schaden. 

Ehe Sie sich also hin führ o zum Lehrer eines andern auswerfen, erinnern 
Sie sich dieser wenigen Worte ; 

Si fueris Censor ,  primo ,te Crimine purga.. , ,  

{ i )  C u d :  D i p l :  T .  V .  p. 238. & 242. ( B )  


